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Häufig gestellte Fragen (FAQ) 

zur “Höheren Berufsfachschule Sozialassistenz”  

(mit Möglichkeit zum Erwerb der Fachhochschulreife)  

an unserer Schule1 

 

 

1) Fragen zum Berufsbild in der Sozialassistenz 

Was genau macht den Beruf als Sozialassistent:in aus?  
Sozialassistent:innen arbeiten oftmals in sozialpädagogischen Einrichtungen. Dabei 
übernehmen sie pädagogisch-betreuende, hauswirtschaftliche oder sozialpflegerische 
Aufgaben. Eine Übersicht steht hier zur Verfügung: 
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/bkb/9031.pdf  
 

Kann ich als Sozialassistent:in in einer Kita arbeiten? 
Ja, Sie arbeiten dann als „Pädagogische Fachkraft in Assistenz“. In Kitas können bis zu 30% 
des Personals von Sozialassistent:innen gestellt werden. Weitere Informationen hierzu finden 
Sie unter: https://kita.rlp.de/de/fachkraefte/fachkraeftevereinbarung/  
 
Was verdient man ungefähr als Sozialassistent:in nach dem Ende der Ausbildung? 
Wenn Sie in einer kommunalen Einrichtung tätig sind, werden Sie nach dem TVöD-SuE 
vergütet. Als Sozialassistent:in werden Sie in S3 eingruppiert. Dies würde bei einer vollen 
Stelle mit Lohnsteuerklasse 1 ca. 1700 € netto bedeuten. Eine konkrete Angabe können wir 
jedoch an dieser Stelle nicht machen. 
 
Manche sagen, dass die Sozialassistenz eine „Sprungbrettausbildung“ ist.  
In welche Richtungen kann ich mich anschließend weiter entwickeln? 
Nach dem Abschluss als Sozialassistent:in stehen Ihnen in der Tat viele Wege offen. Die 
Wege an der Sophie-Scholl-Schule sind: 
 

- Abitur im Modell 2 + 1 (wenn Sie die Fachhochschulreife erworben haben) 

- Ausbildung als Erzieher:in berufsbegleitend – mit Arbeitsvertrag während der 

3jährigen Ausbildung 

- Ausbildung als Erzieher:in in Vollzeitform – mit Arbeitsvertrag im 3. Jahr der 

Ausbildung 

- Ausbildung in der Heilerziehungspflege – mit Ausbildungsvertrag in der 3jährigen 

Ausbildung 

- Ausbildung als Pflegefachfrau/-mann – in der generalisierten Pflegeausbildung. 

                                                      
1 Wichtiger Hinweis: Diese Liste stellt keine rechtsverbindliche Auskunft dar. Es wird versucht, sachlich richtige und 

verständliche Informationen zur Verfügung zu stellen; sollten jedoch Informationen veraltet oder fehlerhaft sein, bitten wir dies 
zu entschuldigen. Über einen entsprechenden Hinweis freuen wir uns. 
 

https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/bkb/9031.pdf
https://kita.rlp.de/de/fachkraefte/fachkraeftevereinbarung/
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2) Fragen zu den Aufnahmevoraussetzungen für die Höhere Berufsfachschule 
 
Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, um einen Schulplatz zu erhalten?  
Sie müssen einen qualifizierten Sekundarabschluss I (“Realschulabschluss”) oder einen als 
gleichwertig anerkannten Abschluss nachweisen. 

 
Kann ich mich auch bewerben, wenn ich den Abschluss erst am Ende dieses Schuljahrs 
erhalten werde? 
Ja, das können Sie gerne tun. Sie legen dann bei der Bewerbung das Zeugnis des 1. 
Halbjahres bei. Weiter unter finden Sie weitere Informationen zu den benötigten Unterlagen. 
 
Kann ich mich auch mit einem “Realschulabschluss” aus Hessen bewerben? 
Ja, das können Sie gerne tun. Es gelten keine abweichenden Regelungen für Abschlüsse aus 
den anderen Bundesländern. 
 
Kann ich mich auch bewerben, wenn ich mein Abschlusszeugnis im Ausland erworben 
habe? 
Ja, das können Sie gerne tun. In diesem Fall genügt es jedoch nicht, eine beglaubigte 
Übersetzung vorzulegen. Ihrer Bewerbung muss eine Anerkennung des ausländischen 
Abschlusses beiliegen. Informationen hierzu finden Sie unter:  
https://add.rlp.de/de/themen/schule/anerkennung-auslaendischer-zeugnisse-recognition-of-
foreign-school-certificates-and-qualification-certificates/anerkennung-auslaendischer-
zeugnisse-deutsche-version/ (Zuständige Behörde für Rheinland-Pfalz), 
https://schulaemter.hessen.de/schulbesuch/bildungsnachweise/auslaendische-schulische-
abschluesse (Zuständige Behörde für Hessen) und/oder 
http://www.anerkennung-in-deutschland.de (Homepage des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung). 
 
Muss ich bei der Bewerbung eine 2. Fremdsprache nachweisen? 
Nein, das ist nicht nötig. 

 
Wie viele Jahre dauert der Besuch der HBFS? 
Die Ausbildung als Sozialassistent:in dauert 2 Jahre – auch mit dem Erwerb des Fachabiturs. 
 

3) Fragen zur Bewerbung an der Sophie-Scholl-Schule 
 
Wie und wo kann ich mich bewerben? 
Wenn Sie sich entschlossen habe, sich zu bewerben, steht Ihnen das auf unserer Homepage 
www.bbs2-mainz.de veröffentlichte Formular („Anmeldeformular für alle Schulformen“) zur 
Verfügung. Sie finden es unter „Service & Infos“. 

 

Welche Unterlagen muss ich meiner Bewerbung beilegen? 

 

Sie können die folgende Checkliste benutzen: 

 Anmeldeformular: ausgedruckt und unterschrieben 
 Aktueller Lebenslauf: ausgedruckt, unterschrieben, mit Lichtbild 
 Kopie Ihres Personalausweises 
 Kopie Ihres Abschlusszeugnisses mit dem qualifizierten Sekundarabschluss 1 

(“Realschulabschluss”)  
 falls vorhanden: Bestätigung über ein FSJ o.ä. 

 

https://add.rlp.de/de/themen/schule/anerkennung-auslaendischer-zeugnisse-recognition-of-foreign-school-certificates-and-qualification-certificates/anerkennung-auslaendischer-zeugnisse-deutsche-version/
https://add.rlp.de/de/themen/schule/anerkennung-auslaendischer-zeugnisse-recognition-of-foreign-school-certificates-and-qualification-certificates/anerkennung-auslaendischer-zeugnisse-deutsche-version/
https://add.rlp.de/de/themen/schule/anerkennung-auslaendischer-zeugnisse-recognition-of-foreign-school-certificates-and-qualification-certificates/anerkennung-auslaendischer-zeugnisse-deutsche-version/
https://schulaemter.hessen.de/schulbesuch/bildungsnachweise/auslaendische-schulische-abschluesse
https://schulaemter.hessen.de/schulbesuch/bildungsnachweise/auslaendische-schulische-abschluesse
http://www.anerkennung-in-deutschland.de/
http://www.bbs2-mainz.de/
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Wenn Sie den qualifizierten Sekundarabschluss 1 (“Realschulabschluss”) erst am Ende dieses 
Schuljahres erhalten werden, legen Sie bei der Bewerbung das Zeugnis des 1. Halbjahres bei. 

 

Kann ich mich auch online bewerben und Dateien per Mail schicken? 
Nein, dies ist derzeit nicht möglich. Wir arbeiten hier an einer Lösung und informieren Sie, 
sobald wir sie anbieten können. 

 

Gibt es einen Anmeldeschluss? 

Ja, es gibt einen Anmeldeschluss. Dieser ist immer am 1. März des laufenden Jahres. 

Nachträglich eingereichte Bewerbungen können für das kommende Schuljahr im 

Vergabeverfahren erst dann berücksichtigt werden, wenn alle fristgerechten Bewerbungen 

zum Zuge gekommen sind. 

 

Wann erhalte ich eine Zusage / Absage? 

Die Vergabe von Schulplätzen erfolgt nach dem 01.März des laufenden Jahres. Wir bemühen 

uns, Ihnen zeitnah eine Rückmeldung zu geben. Dies geschieht in der Regel bis zum 15.03. 

Bitte richten Sie hierzu keine Rückfragen an die Schule; alle Zusagen / Absagen werden 

bearbeitet. Sie erhalten eine Rückmeldung per Mail von der Adresse bewerbung@bbs2-

mainz.de. Bitte prüfen Sie regelmäßig Ihr Postfach, ob unsere Nachricht im Spam gelandet 

sein könnte. 

 

Worauf muss ich bei der Bewerbung achten, wenn ich meine Abschlusszeugnisse im 

Ausland erworben habe? 

In diesem Fall genügt es nicht, eine beglaubigte Übersetzung vorzulegen. Ihrer Bewerbung 

muss eine Anerkennung des ausländischen Abschlusses beiliegen. 

Informationen hierzu finden Sie unter:  

https://add.rlp.de/de/themen/schule/anerkennung-auslaendischer-zeugnisse-recognition-of-

foreign-school-certificates-and-qualification-certificates/anerkennung-auslaendischer-

zeugnisse-deutsche-version/ (Zuständige Behörde für Rheinland-Pfalz), 

https://schulaemter.hessen.de/schulbesuch/bildungsnachweise/auslaendische-schulische-

abschluesse (Zuständige Behörde für Hessen) und/oder 

http://www.anerkennung-in-deutschland.de (Homepage des Bundesministeriums für Bildung 

und Forschung). 

 

Kostet die Ausbildung etwas (Schulgeld)? 

Nein, es entstehen lediglich Kosten für Bücher, Arbeitsmaterialien, Exkursionen und eine 

Klassenfahrt. 

 

Nach welchen Kriterien werden die Schulplätze vergeben? 

Wie jede Schule können auch wir nur eine begrenzte Zahl neuer Schüler:innen aufnehmen. 

Deshalb wird bei der Platzvergabe sehr stark auf die Zeugnisse (inklusive des 

Notendurchschnitts) geachtet.  

 

Wo und wann beantrage ich Schüler-Bafög? 

Sie beantragen Bafög bei der für Sie zuständigen Stelle Ihrer Stadt bzw. Ihres Kreises, nicht 

jedoch bei der Schule. Sie können den Antrag stellen, sobald Sie die Zusage für einen 

Schulplatz erhalten haben. Legen Sie dann den Aufnahmebescheid, den Sie erhalten haben, 

ausgedruckt bei. Schulbescheinigungen werden in der ersten Schulwoche ausgehändigt. 

mailto:bewerbung@bbs2-mainz.de
mailto:bewerbung@bbs2-mainz.de
https://add.rlp.de/de/themen/schule/anerkennung-auslaendischer-zeugnisse-recognition-of-foreign-school-certificates-and-qualification-certificates/anerkennung-auslaendischer-zeugnisse-deutsche-version/
https://add.rlp.de/de/themen/schule/anerkennung-auslaendischer-zeugnisse-recognition-of-foreign-school-certificates-and-qualification-certificates/anerkennung-auslaendischer-zeugnisse-deutsche-version/
https://add.rlp.de/de/themen/schule/anerkennung-auslaendischer-zeugnisse-recognition-of-foreign-school-certificates-and-qualification-certificates/anerkennung-auslaendischer-zeugnisse-deutsche-version/
https://schulaemter.hessen.de/schulbesuch/bildungsnachweise/auslaendische-schulische-abschluesse
https://schulaemter.hessen.de/schulbesuch/bildungsnachweise/auslaendische-schulische-abschluesse
http://www.anerkennung-in-deutschland.de/
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Weitere Informationen für Bewerber:innen aus der Landeshauptstadt Mainz, den Landkreisen 

Mainz-Bingen, Alzey-Worms und der Stadt Worms finden Sie hier: https://www.mainz-

bingen.de/de/Aemter-Abteilungen/Bildung-

Schule/Bafoeg/?navid=350820350820#anchor_10a12c93_Accordion-Das-Schueler-BAfoeG 

 

Werden Bücher für die Ausbildung benötigt? 
Ja, die Schule gibt die aktuelle Bücherliste spätestens am 1. Schultag bekannt. Um einen 
Einblick zu erhalten, finden Sie auf der Homepage einen Link zur derzeit gültigen Bücherliste, 
die sich jedoch im kommenden Schuljahr geringfügig ändern kann. 

 
Nimmt die HBFS an der Schulbuchausleihe teil? 
Ja, die notwendigen Unterlagen erhalten Sie von uns mit dem Aufnahmebescheid per Post 
zugesendet. 
 
Gibt es die Möglichkeit, Fahrkarten für öffentliche Verkehrsmittel (Bus, Bahn) zu 
beantragen? 
Ja, die Informationen hierzu erhalten Sie ebenfalls mit dem Aufnahmebescheid per Post von 
uns. 
 
Gibt es ein Vortreffen, bei dem ich weitere Informationen erhalte? 
Ja, wir bieten ein Vortreffen am Montag vor den Sommerferien an. Eine Einladung hierzu 
erhalten Sie mit dem Aufnahmebescheid durch die Schule. 
Beim Vortreffen informieren wir über die Ausbildung – vor allem auch zur Fachhochschulreife. 
Die Teilnahme ist obligatorisch. 
 

4) Fragen zu Ansprechpersonen und zur Beratung HBFS 

Welche Ansprechpersonen gibt es? 

Bitte lesen Sie zunächst diese FAQ und unsere Informationen auf der Homepage. Sollten Sie 

danach weitere Fragen haben, nutzen Sie bitte die folgende Mailadresse, um uns zu 

schreiben: bewerbung@bbs2-mainz.de. Als Ansprechperson steht Ihnen dort Herr 

Gensheimer zur Verfügung, der den Bildungsgang koordiniert. Ihre Ansprechperson im 

Schülersekretariat ist Frau Schwamb. 

 
Welche Beratungsangebote gibt es an Ihrer Schule?  
Wir bieten Ihnen verschiedene Möglichkeiten an:  
  

1. Die Homepage: Hier bieten wir Ihnen viele weitere Angebote neben dieser FAQ-Liste 
an. Dort verlinken wir auch auf unseren Youtube-Channel, auf dem wir Interviews und 
Erklärcomics vorbereitet haben.  

  

2. Die offene Beratung: Von November bis Ende Februar finden offene Sprechstunden 
statt, in denen wir individuell beraten. Die Termine werden jeweils auf der Homepage 
bekannt gegeben. Schauen Sie dort einfach unter „Schulleben“ nach.  

Diese finden teilweise vor Ort und teilweise digital statt.  
Sie können auch gerne direkt eine Beratung anfragen: bewerbung@bbs2-mainz.de  

  

Gibt es Beratungsangebote der Sophie-Scholl-Schule an meiner bisherigen Schule?  
Das Team der Sophie-Scholl-Schule besucht Schulen in Mainz und Umgebung in der Regel 
1x pro Schuljahr. Wir stellen außerdem den umliegenden Schulen Flyer über unser Angebot 
zur Verfügung. Fragen Sie gerne in Ihrer jetzigen Schule nach. 

https://www.mainz-bingen.de/de/Aemter-Abteilungen/Bildung-Schule/Bafoeg/?navid=350820350820#anchor_10a12c93_Accordion-Das-Schueler-BAfoeG
https://www.mainz-bingen.de/de/Aemter-Abteilungen/Bildung-Schule/Bafoeg/?navid=350820350820#anchor_10a12c93_Accordion-Das-Schueler-BAfoeG
https://www.mainz-bingen.de/de/Aemter-Abteilungen/Bildung-Schule/Bafoeg/?navid=350820350820#anchor_10a12c93_Accordion-Das-Schueler-BAfoeG
mailto:bewerbung@bbs2-mainz.de
mailto:bewerbung@bbs2-mainz.de
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5) Fragen zur Schule und zum Unterricht  

Wo findet der Unterricht statt? 

Die Klassen der Sozialassistenz werden in unserer Außenstelle, der Goetheschule, 

unterrichtet. Sie befindet sich in der Leibnizstraße 67, 55118 Mainz. 

 

Wie gut ist die Schule mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen? 

Die Bus- bzw. Straßenbahnhaltestellen „Lessingstraße“ und „Synagoge“ liegen nur einige 

Minuten Fußweg von der Goetheschule entfernt. Alternativ besteht auch die Möglichkeit z.B. 

mit dem Fahrrad zu kommen. 

 

Wie lange beträgt die Unterrichtszeit pro Tag? 

Der Unterricht findet vormittags von 08:10 – 13:15 Uhr und nachmittags (je nach Stundenplan) 

in der Regel von 14:00 – 15:35 Uhr statt. 

 

Wie viele Schüler:innen sind in einer Klasse? 

Es sind i.d.R. bis zu 32 Schüler:innen in einer Klasse. 

 

Welche Fächer gibt es in der HBFS? 
Der Unterricht ist in größeren Lernfeldern organisiert, in denen theoretische und praktische 
Lerninhalte miteinander verknüpft werden. Die Lernfelder in der Sozialassistenz heißen:  

 Lernfeld 1: Sich in beruflichen Handlungssituationen zurechtfinden und engagieren  

 Lernfeld 2: Kindliche Bildungs- und Entwicklungsprozesse beobachten, verstehen und 

anregen  

 Lernfeld 3: Bildungs- und Entwicklungsprozesse von Menschen mit Beeinträchtigungen 

wahrnehmen, verstehen und anregen  

 Lernfeld 4: Spiel, Bewegung und Naturerfahrungen für Erziehungs- und Bildungsprozesse 

nutzen  

 Lernfeld 5: Musische und gestalterische Bildungsprozesse ermöglichen  

 Lernfeld 6: Gesundheitsfördernde Ernährung unterstützen und hauswirtschaftliche 

Tätigkeiten durchführen, anleiten und begleiten 

 Lernfeld 7: Gesundheitsfördernde und pflegerische Tätigkeiten durchführen, anleiten und 

begleiten  

 Lernfeld 8: Schulspezifisches Lernfeld 

 

Hinzu kommen die Fächer Deutsch/Kommunikation, Englisch, Selbstgesteuertes Lernen, 
MINT, Sport und Ethik/Religion.  
 
Eine Übersicht findet sich in den Richtlinien: https://berufsbildendeschule.bildung-
rp.de/fileadmin/user_upload/bbs/berufsbildendeschule.bildung-
rp.de/Lehrplaene/Dokumente/Lehrplan_2019/2019-08-
01_LP_HBF_Sozialassistenz_Web.pdf 

 

Wie viele Praktika müssen im Verlauf der Ausbildung absolviert werden? 

Während der Ausbildung absolvieren Sie Praktika im Umfang von 16 Wochen. 

Das Pflichtpraktikum (12 Wochen) ist im “2-Tages-Modell“ organisiert: 

https://berufsbildendeschule.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/bbs/berufsbildendeschule.bildung-rp.de/Lehrplaene/Dokumente/Lehrplan_2019/2019-08-01_LP_HBF_Sozialassistenz_Web.pdf
https://berufsbildendeschule.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/bbs/berufsbildendeschule.bildung-rp.de/Lehrplaene/Dokumente/Lehrplan_2019/2019-08-01_LP_HBF_Sozialassistenz_Web.pdf
https://berufsbildendeschule.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/bbs/berufsbildendeschule.bildung-rp.de/Lehrplaene/Dokumente/Lehrplan_2019/2019-08-01_LP_HBF_Sozialassistenz_Web.pdf
https://berufsbildendeschule.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/bbs/berufsbildendeschule.bildung-rp.de/Lehrplaene/Dokumente/Lehrplan_2019/2019-08-01_LP_HBF_Sozialassistenz_Web.pdf
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Ab dem 2. Halbjahr der Ausbildung sind Sie hierzu für 12 Monate am Montag und Dienstag in 

einer sozialpädagogischen Einrichtung im Praktikum. Während der Schulferien findet das 

Praktikum nicht statt.  

Weitere Praktikumszeiten im Umfang von 4 Wochen sind durch praktische berufliche 

Lernsituationen mit Kooperationseinrichtungen (z.B. der Weihnachtswerkstatt) umgesetzt.  

 

Hat man mit einem Schulplatz automatisch einen Praktikumsplatz? 

Nein, das ist nicht so. Jede:r Schüler:in kümmert sich eigenständig um einen Praktikumsplatz. 

Wir beraten zu Beginn der Ausbildung zu den Möglichkeiten und unterstützen bei der 

Praktikumssuche. 

 

Muss ich mir vor Ausbildungsbeginn einen Praktikumsplatz suchen? 

Nein, wir beraten Sie zu Beginn der Ausbildung. Das Praktikum beginnt i.d.R. am 01.02. des 

1. Ausbildungsjahres. 

 

Welche Aufgaben hat ein:e Schüler:in während des Praktikums? 

Im Praktikum bekommen Sie erste Einblicke in den Beruf und wenden die in der Schule 

erworbenen Fähigkeiten und Kenntnisse an. Ein wichtiger Bestandteil des Praktikums sind 

z.B. Beobachtungen und pädagogische Aktivitäten. 

 

Welche Anforderungen müssen die Einrichtungen erfüllen, um als Praktikumsstelle 

zugelassen zu werden? 

Zunächst einmal muss es sich um eine sozialpädagogische Einrichtung (z.B. 

Kindertagesstätte) handeln, in der u.a. Erzieher:innen arbeiten. Die Praxisanleitung, die die 

Praktikanten betreut, muss eine Ausbildung als Fachkraft nachweisen. 

 

Wie laufen die Abschlussprüfungen ab? 

Wir informieren Sie zu Beginn der Ausbildung ausführlich zu den Abschlussprüfungen. 

 

 

6) Fragen zur Fachhochschulreife 

Wann muss ich mich zum Fachhochschulreifeunterricht anmelden? 

Wir beraten Sie beim Vortreffen am Montag vor den Sommerferien ausführlich zur 
Fachhochschulreife. An diesem Tag bieten wir Kurz-Workshops in den Fächern Deutsch, 
Englisch und Mathematik an. Diese sollen Ihnen bei der Entscheidung helfen. 

Außerdem informieren wir Sie über die Möglichkeiten, ohne Fachhochschulreife die 
Bedingungen für die Aufnahme in die Ausbildung als Erzieher:in oder in die 
Heilerziehungspflege zu erreichen und in einem dieser Bildungsgänge dann das Fachabitur 
zu erwerben. Zudem informieren wir Sie zum Modell “Abitur 2+1”. 

Sie melden sich in der 1. Woche des Schuljahres dann verbindlich zum 
Fachhochschulreifeunterricht an. In begründeten Einzelfällen entscheidet die 
Klassenkonferenz über eine nachträgliche Aufnahme in den ersten sechs Wochen. 
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Welche Fächer gibt es im Fachhochschulreifeunterricht? 

Sie belegen fünf Unterrichtsfächer: 

 Deutsch/Kommunikation (Stufe 11 und 12) 

 Englisch (1. Fremdsprache) (Stufe 11 und 12) 

 Mathematik (Stufe 11 und 12) 

 Sozialkunde (Stufe 12) 

 Biologie (Stufe 12) 

 
Wie ist die Abschlussprüfung zum Erwerb der Fachhochschulreife geregelt?  
Am Ende der Ausbildung werden zusätzlich zur Abschlussprüfung in der Sozialassistenz drei 
schriftliche Prüfungen in Deutsch/Kommunikation, Englisch und Mathematik absolviert. Wir 
informieren Sie hierzu ausführlich innerhalb der Ausbildung. 

 
Wird an der Sophie-Scholl-Schule Unterricht in einer 2. Fremdsprache angeboten? 
Ja. Wir bieten zusatzqualifizierenden Unterricht in Spanisch an unserer Schule an. In 
Kooperation mit umliegenden Schulen besteht auch die Möglichkeit, Französisch zu belegen. 
Der Unterricht vermittelt notwendige Kenntnisse in einer zweiten Fremdsprache für das Modell 
“Abitur 2+1” und bereitet zudem auf Praktika oder ein Studium im spanischsprachigen Ausland 
vor. 
 

Was beinhaltet das Modell “Abitur 2+1”? 

Als alternativen Weg zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife (Abitur) in Verbindung mit 

einer schulischen Berufsqualifikation bietet unsere Schule das Modell “Abitur 2+1” in drei 

Jahren an. Dieses Modell ist wie folgt aufgebaut:  

Stufe 11: Besuch der höheren Berufsfachschule Sozialassistenz, des 

Fachhochschulreifeunterrichts und das Wahlfachs Spanisch  

Stufe 12: Besuch der höheren Berufsfachschule Sozialassistenz, des 

Fachhochschulreifeunterrichts und das Wahlfachs Spanisch  

Stufe 13: Besuch der Berufsoberschule 2 Gesundheit und Soziales (BOS2) und des 

Wahlfachs Spanisch  

Sie erwerben so in drei Jahren den Abschluss als staatlich geprüfte:r Sozialassistent:in, die 

Fachhochschulreife und die allgemeine Hochschulreife (Abitur).  

 

Wichtig: Vor dem Eintritt in die BOS2 muss ein 26-wöchiges Praktikum nachgewiesen 

werden (Erlangung der Fachhochschulreife). Das Pflichtpraktikum der Sozialassistenz (12 

Wochen) und die praktischen beruflichen Lernsituationen (4 Wochen) werden darauf 

vollständig angerechnet. Weitere Praktikumszeiten für die Fachhochschulreife können in den 

Schulferien abgeleistet und durch die Schule anerkannt werden; dann ist ein Übergang in die 

BOS2 ohne Unterbrechung möglich.  

Die Anmeldung für die BOS2 erfolgt eigenständig. Weitere Informationen hierzu finden Sie 

auf unserer Homepage. 
 

Werden eigene Bücher für den Fachhochschulreifeunterricht be 

Ja, hierzu erhalten Sie Informationen mit dem Aufnahmebescheid. Auch die Bücher des 
Fachhochschulreifeunterrichts nehmen an der Schulbuchausleihe RLP teil.  

 

Bearbeitungsstand: 07.12.2022 (Version 1.0) 


